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Mit seinem jüngsten Entscheid zur Nutzungsberechti-
gung bei Finanzprodukten hat das BGer einen Paradig-
menwechsel vollzogen. Die Nutzungsberechtigung des 
Emittenten hängt fortan von der Risikotragung ab und 
wird daher regelmässig zu bejahen sein. Dies gilt insbe-
sondere in Zusammenhang mit der Ausgabe von Retail-
Produkten. Entsprechend hängt die Geltendmachung 
von Abkommensvorteilen in Zusammenhang mit 
Finanzprodukten inskünftig vom Vorliegen einer Steu-
erumgehung ab. Im Rahmen der Steuerumgehungsprü-
fung ist die Absonderlichkeit der Gestaltung bzw. das 
Vorliegen einer Umgehungs- bzw. Missbrauchsabsicht 
von einer Finanzexpertin oder einem Finanzexperten zu 
beurteilen, was bedeutet, dass nicht die Sichtweise der 
Verwaltung, sondern jene der Finanzindustrie massge-
bend ist.

Par sa décision récente relative à la qualité de bénéfi­
ciaire effectif en matière de produits financiers, le Tribu­
nal fédéral a opéré un changement de paradigme. La 
qualité de bénéficiaire effectif de l’émetteur dépend dé­
sormais de la prise en charge du risque et devra, par­
tant, être admise en règle générale. Cela vaut en parti­
culier dans le contexte de l’émission de produits desti­
nés à la clientèle de détail. En conséquence, la revendi­
cation d’avantages découlant de traités de double im­
position en lien avec des produits financiers dépendra 
à l’avenir de l’existence d’une évasion fiscale. Dans le 
cadre de l’examen de la question de l’existence d’une 
évasion fiscale, le caractère insolite de la structure ainsi 
que l’existence d’une intention d’évasion ou d’abus 
doivent être estimés par un(e) expert(e) financier(ère), 
ce qui implique que ce n’est pas le point de vue de l’ad­
ministration, mais celui de l’industrie financière qui est 
déterminant.

Michael Nordin, Dr. iur., 
LL.M. (Tax), Rechtsanwalt, 
dipl. Steuerexperte, Partner, 
Schellenberg Wittmer AG, 
Zürich

Jörg Schudel, lic. oec. HSG, 
dipl. Steuerexperte, 
Head Group Tax, Julius Bär 
Gruppe AG, Zürich
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1	 Einleitung

Im Nachgang zu den im Mai 2015 vom Bundesgericht 
(BGer) gefällten sog. dänischen Banken-Entscheiden1 
haben zwei der Autoren einen Artikel2 zur Verrechnungs-
steuerrückerstattung bei Finanzprodukten verfasst. Darin 
wurde postuliert, «dass bei der Ausgabe von Finanzpro-
dukten, die als Retail-Produkte zu qualifizieren sind und 
die also einer breiten Öffentlichkeit zu Marktbedingun-
gen angeboten werden, die Nutzungsberechtigung an den 
Erträgen der Basiswerte beim emittierenden Finanzinsti-
tut verbleibt» und dass «die Überprüfung der Rückerstat-
tungsberechtigung unter dem Gesichtspunkt des Abkom-
mensmissbrauchs bzw. der Steuerumgehung» vorbehal-
ten bleiben soll3.

Diese Forderung basiert auf dem Umstand, dass die den 
dänischen Banken-Entscheiden zugrunde liegenden 
Sachverhalte beides Extremfälle waren, denen es wohl 
nicht bloss an der Nutzungsberechtigung fehlte. Diese 
Fälle hätten vermutlich ohne weiteres auch als Miss-
brauchs- oder Steuerumgehungsfälle qualifiziert werden 
können, wenn das BGer dieses Kriterium denn geprüft 
hätte.

Dass eine Missbrauchs- bzw. Steuerumgehungsprüfung 
ausblieb, ist der Reihenfolge der zu prüfenden Rücker-
stattungsvoraussetzungen geschuldet. Aufgrund der Tat-
sache, dass die Nutzungsberechtigung vor einem allfälli-
gen Missbrauch bzw. einer allfälligen Steuerumgehung 
geprüft wird und dass die Nutzungsberechtigung unter 

1	  BGer 5.5.2015, 2C_364/2012 und 2C_377/2012.
2	  Nordin/Schudel, Finanzprodukte und Verrechnungssteuerrück-

erstattung.
3	  Nordin/Schudel, Finanzprodukte und Verrechnungssteuerrück-

erstattung, 62.

der stark auf die Weiterleitung fokussierenden Theorie 
der doppelten Interdependenz regelmässig (vor)schnell 
verneint wurde, wurde die Rückerstattungsberechtigung 
in Zusammenhang mit Finanzprodukten seit Mai 2015 
konstant über die fehlende Nutzungsberechtigung ver-
neint.

Die mit den dänischen Banken-Entscheiden etablierte 
Rechtsprechung hatte daher auch erhebliche Auswirkun-
gen auf die Rückerstattungspraxis der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV). Sie führte im Ergebnis dazu, 
dass Banken und Finanzinstituten, welche die mit den 
von ihnen emittierten Finanzprodukten einhergehenden 
Risiken dadurch absicherten, dass sie in die Basiswerte 
(dividenden- und zinstragende Wertschriften) investier-
ten, die Nutzungsberechtigung an den Dividenden- und 
Zinserträgen in einigen Fällen mit dem Argument der 
fehlenden Risikotragung abgesprochen wurde. Diese Pra-
xis führte zu erheblichen Unsicherheiten bei der Investi-
tion in verrechnungssteuertragende Schweizer Anlage-
werte, was letztlich negative Auswirkungen auf den 
schweizerischen Finanzplatz hat.

Es wurde daher höchste Zeit, dass die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung korrigiert und bei der Prüfung der Ver-
rechnungssteuerrückerstattung der Fokus weg von einer 
Nutzungsberechtigungs- hin zu einer Steuerumgehungs-
prüfung verschoben wird. Wie nachfolgend aufgezeigt 
werden wird, ist das BGer dieser von den Autoren schon 
lange und konstant geäusserten Forderung4 nachgekom-
men.

4	  Nordin/Wild, Verrechnungssteuerrückerstattung: Streitpunkt 
Nutzungsberechtigung; Wild, Aktuelle Stolpersteine bei der 
Verrechnungssteuer, 2  ff.; Wild, Frage der Nutzungsberechti-
gung; Wild, Nutzungsberechtigung bei Finanzprodukten, 25 ff.

Inhalt

1	 Einleitung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17

2	 Rückerstattungsvoraussetzungen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   18

2.1	 Bisherige Rechtsprechung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   18

2.2	 Paradigmenwechsel: Von der Nutzungsberechtigung  
zur Steuerumgehung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    19

2.2.1	 Sachverhalt  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    19
2.2.2	 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts  

(BVGer A-2121/2020)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     21
2.2.2.1	 Bisherige Rechtsprechung und Praxis zu den Rück

erstattungsvoraussetzungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                21
2.2.2.2	 Prüfung der Rückerstattungsvoraussetzungen  

im konkreten Fall  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      22
2.2.2.2.1	 Nutzungsberechtigung .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22
2.2.2.2.2	 Mitwirkungspflicht  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 25

2.2.3	 Urteil des Bundesgerichts (BGer 9C_635/2023)  .   .   .   .   .    25
2.2.3.1	 Nutzungsberechtigung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   25
2.2.3.2	 Abkommensmissbrauch bzw. Steuerumgehung  .  .  .  .      26
2.2.4	 Würdigung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          27

3	 Internationale Einordnung der neuen Praxis  .   .   .   .   .   .   .    28

4	 Auswirkungen auf die Praxis  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    28

4.1	 Grundsatz  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   28

4.2	 Interdependenzen/Weiterleitungsverpflichtungen  .   .   .   .   28

4.3	 Risikotragung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   29

4.4	 Nutzungsberechtigung bei strukturierten Produkten  .   .   .   30

4.5	 Steuerumgehung/Abkommensmissbrauch  .   .   .   .   .   .   .   .   31

Literatur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                            32



© ILE-HSG� Forum für Steuerrecht 2026

Forum für Steuerrecht

Ab sofort finden Sie die Publikationen des ILE inklu
sive des Forums für Steuerrecht auf Lexplorer.ch. Als 
Abonnent oder Abonnentin können Sie sich mit Ihrer 
E-Mail-Adresse direkt bei Lexplorer.ch registrieren.

Haben Sie noch kein Abonnement? Dann scannen Sie 
den QR-Code für weitere Informationen! (Studierende 
sowie Steuerexpertinnen und -experten in Ausbildung 
erhalten 50 % Rabatt auf Neuabonnemente.)

https://lexplorer.ch/product/pricing/?src=ile
http://lexplorer.ch
http://lexplorer.ch



	IH_ILE_Ausgabe 1-26.pdf
	1	Ausgangslage
	2	Bisherige Grundeigentumsbesteuerung im Privatvermögensbereich
	3	Künftige Grundeigentumsbesteuerung
	3.1	Übersicht im Privatvermögensbereich
	3.1.1	Selbstgenutzte Liegenschaften
	3.1.2	Vermietete und verpachtete Liegenschaften

	3.2	Implikationen für das Geschäfts­vermögen?
	3.3	Übergangsrecht
	3.3.1	Inkrafttreten
	3.3.2	Ersterwerberabzug
	3.3.3	Energiespar- und Umweltschutzabzug
	3.3.4	Altrechtliche Abzugsvorträge bei Inkrafttreten
	3.3.5	Vorwirkung?

	3.4	Verhaltensanpassungen in Bezug auf Erneuerungsfonds

	4	Schuldzinsen- und Schuldenregelung
	4.1	Quotal-restriktiver Abzug bei vermieteten Liegenschaften
	4.1.1	Gesetzliche Ausgestaltung
	4.1.2	Mechanismus
	4.1.2.1	Direkte Bundessteuer
	4.1.2.2	Staats- und Gemeindesteuern

	4.1.3	Selbstgenutzte Liegenschaften mit ­teilweiser Vermietung

	4.2	Ersterwerberabzug
	4.2.1	Gesetzliche Ausgestaltung
	4.2.2	Anwendungsbeispiele
	4.2.2.1	Mechanismus
	4.2.2.2	Unterbrechung der «Abschreibungsfrist» bei Ersatzbeschaffung

	4.2.3	Keine Kumulation mit quotal-restriktivem Schuldzinsenabzug

	4.3	Liegenschaften mit gemischter Nutzung (Eigennutzung/Vermietung)
	4.4	Vermögenssteuer

	5	Liegenschaftsunterhaltskosten bei vermieteten Liegenschaften
	5.1	Beibehaltung der bisherigen gesetzlichen Ausgestaltung
	5.2	Liegenschaften mit gemischter Nutzung (Eigennutzung/Vermietung)

	6	Verbleibende fakultative Abzüge bei den Staats- und Gemeindesteuern
	6.1	Harmonisierungsrechtlicher Rahmen
	6.2	Rückbaukosten im Hinblick auf ­Ersatzneubau
	6.3	Abzug für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen
	6.3.1	Zeitliche Befristung
	6.3.2	Restriktiver Anwendungsbereich
	6.3.3	Stossrichtung des Abzugs


	7	Offene Fragestellungen
	7.1	Interkantonale Steuerausscheidung
	7.1.1	Zuteilungsnormen
	7.1.2	Schuldzinsen und Schulden
	7.1.2.1	Ersterwerberabzug
	7.1.2.2	Quotal-restriktiver Schuldzinsenabzug
	7.1.2.3	Vermögenssteuer

	7.1.3	Rückbaukosten, Energiespar- und Umweltschutzabzug

	7.2	Verhältnis zur Grundstückgewinnsteuer
	7.3	Mögliche steuerpolitische Forderungen

	Literatur
	Materialien
	1	Einleitung
	2	Rückerstattungsvoraussetzungen
	2.1	Bisherige Rechtsprechung
	2.2	Paradigmenwechsel: Von der Nutzungsberechtigung zur Steuerumgehung
	2.2.1	Sachverhalt
	2.2.2	Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer A-2121/2020)
	2.2.2.1	Bisherige Rechtsprechung und Praxis zu den Rückerstattungsvoraussetzungen
	2.2.2.2	Prüfung der Rückerstattungs­voraussetzungen im konkreten Fall
	2.2.2.2.1	Nutzungsberechtigung
	2.2.2.2.2	Mitwirkungspflicht


	2.2.3	Urteil des Bundesgerichts (BGer 9C_635/2023)
	2.2.3.1	Nutzungsberechtigung
	2.2.3.2	Abkommensmissbrauch bzw. Steuerumgehung

	2.2.4	Würdigung


	3	Internationale Einordnung der neuen Praxis
	4	Auswirkungen auf die Praxis
	4.1	Grundsatz
	4.2	Interdependenzen/Weiterleitungs­verpflichtungen
	4.3	Risikotragung
	4.4	Nutzungsberechtigung bei strukturierten Produkten
	4.5	Steuerumgehung/Abkommens­missbrauch

	Literatur
	1	Übersicht
	2	Zur gesetzlichen Vorlage im Detail
	2.1	Zuteilung gemäss «zivilrechtlichen Verhältnissen» und «weiteren gesetzlichen Anspruchsberechtigungen»
	2.2	Was ist das Verhältnis zu anderen Zurechnungsvorschriften?

	3	Weitere Umsetzungsfragen
	3.1	Optionen und Grenzen der Steuerplanung
	3.2	Transaktionen zwischen den Ehegatten
	3.2.1	Übersicht
	3.2.2	Schenkung (Art. 239 ff. OR)
	3.2.3	Kauf (Art. 184 ff. OR) und Darlehen (Art. 312 ff. OR)
	3.2.4	Mehrwertbeteiligte Ersatzforderung (Art. 206 Abs. 1 ZGB)


	4	Schlussfolgerungen
	Literatur
	Materialien
	1	BGer vom 19.9.2025 (Umwandlung eines Immobilienbetriebs in eine AG)
	1.1	Sachverhalt
	1.2	Aus den Erwägungen
	1.3	Bemerkungen

	2	BGer vom 4.9.2025 ­(Zwangsaufwertung einer Beteiligung; Art. 62 Abs. 4 DBG)
	2.1	Sachverhalt
	2.2	Aus den Erwägungen
	2.3	Bemerkungen

	3	BVGer vom 23.9.2025 (Erlass der Emissionsabgabe; fehlende offenbare Härte; Art. 12 StG)
	3.1	Sachverhalt
	3.2	Aus den Erwägungen
	3.3	Bemerkungen

	4	BGer vom 31.7.2025 ­(Ersatzneubau; Abzug von Energiesparmassnahmen; Art. 32 Abs. 2 DBG)
	4.1	Sachverhalt
	4.2	Aus den Erwägungen
	4.3	Bemerkungen

	5	BGer vom 1.10.2025 ­(Abzugsfähigkeit von Unterhaltszahlungen; Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG)
	5.1	Sachverhalt
	5.2	Aus den Erwägungen
	5.3	Bemerkungen

	6	BGer vom 8.9.2025 (Irrevocable Fixed Interest Trust; Vermögenssteuer)
	6.1	Sachverhalt
	6.2	Aus den Erwägungen
	6.3	Bemerkungen

	7	BGer vom 27.9.2025 ­(Berücksichtigung der biologischen Abstammung bei der Erbschaftssteuer)
	7.1	Sachverhalt
	7.2	Aus den Erwägungen
	7.3	Bemerkungen

	8	BGer vom 11.9.2025 (Schenkungssteuer Waadt; simuliertes Darlehen)
	8.1	Sachverhalt
	8.2	Aus den Erwägungen
	8.3	Bemerkungen

	9	BGer vom 24.9.2025 ­(Amtshilfe; Subsidiaritätsprinzip; Art. 21 Abs. 2 lit. g MAC)
	9.1	Sachverhalt
	9.2	Aus den Erwägungen
	9.3	Bemerkungen

	Literatur
	Materialien
	1	Bund
	1.1	Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert»
	1.2	Volksinitiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – ­Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!»
	1.3	Ausgleich der Folgen der kalten Progression
	1.4	Anpassung der Mindestbesteuerungsverordnung
	1.5	Einführung der Individualbesteuerung
	1.6	Zustellung von Sendungen an Wochenenden und Feiertagen
	1.7	Einführung eines Transparenzregisters
	1.8	Erstreckung der Verlustverrechnung
	1.9	Verlängerung der Ausnahmebestimmungen für Too-big-to-fail-Instrumente
	1.10	Höhere Besteuerung von Kapitalbezügen aus der 2. Säule und der Säule 3a (Entlastungspaket 27)
	1.11	Mehrwertsteuer-Sondersatz für Beherbergungsleistungen
	1.12	Änderungen bei der Besteuerung von hohen Geldspielgewinnen
	1.13	Änderungen des MWSTG
	1.14	In der Wintersession 2025 behandelte Motionen

	2	Kantone
	2.1	Aargau
	2.2	Basel-Landschaft
	2.3	Bern
	2.4	Genf
	2.5	Glarus
	2.6	Graubünden
	2.7	Jura
	2.8	Luzern
	2.9	Nidwalden
	2.10	Obwalden
	2.11	Schaffhausen
	2.12	Zug
	2.13	Zürich

	3	International
	3.1	Übersicht
	3.2	Deutschland
	3.3	Jordanien
	3.4	Ungarn
	3.5	AIA-Abkommen
	3.6	Aktualisierung OECD-Musterabkommen





